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Satzung 
 

vom 19.12.2018 
 

über die 12. Änderung der 
 

Satzung 
über die Abfallentsorgung im Kreis Heinsberg 

vom 20.04.2005 
 

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646/SGV. NRW. 2021), des § 9 des 

Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG) vom 

21.06.1988 (GV. NRW. S. 250/SGV. NRW. 74) und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 

(GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), alle in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kreistag 

des Kreises Heinsberg in seiner Sitzung am 18.12.2018 folgende Satzung des Kreises 

Heinsberg für die Abfallentsorgung für die öffentliche Einrichtung „Abfallwirtschaft“ 

beschlossen: 
 

§ 1 
Änderung der Satzungsbestimmungen 

 

(1) § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Von der Entsorgung ausgeschlossen sind gemäß § 20 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), in der zurzeit gelten-
den Fassung, mit Zustimmung der zuständigen Behörde: 
 
1. alle Abfälle, die nicht in den Anlagen 1 a oder 1 b (Abfallpositivkataloge) aufgeführt sind 

oder nicht den Kriterien und Anforderungen nach Anlagen 2 a oder 2 b (Annahmekriterien) 
entsprechen, 

 
2. Verpackungen im Sinne des § 3 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme 

und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz – VerpackG) vom 
05.07.2017 (BGBl. I Nr. 45 vom 12.07.2017, S. 2234), in der zurzeit geltenden Fassung, 
soweit Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen, 

 
3. Altreifen (Abfallschlüssel 16 01 03), soweit sie nicht aus privaten Haushaltungen, sondern 

aus Industrie-, Gewerbe-, Landwirtschafts- oder Handwerksbetrieben stammen. 
 
(2) § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„Verwertbare Abfallstoffe sind den vom Kreis Heinsberg bzw. von den Städten und 
Gemeinden angebotenen Sammelsystemen zuzuführen. Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne 
des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche 
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - 
ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), in der zurzeit geltenden Fassung, sind, soweit 
sie nicht verunreinigt oder beschädigt sind, der Abfallumschlaganlage Gangelt-Hahnbusch 
(Abs. 1 Nr. 1) zuzuführen und in die zur Verfügung stehenden Sammelbehälter getrennt nach 
folgenden Gerätegruppen einzusortieren: 
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1. Wärmeüberträger, 
 
2. Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 
cm² enthalten, 
 
3. Lampen, 
 
4. Großgeräte (= mindestens eine der äußeren Abmessungen > 50 cm) , 
 
5. Kleingeräte und kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik (= keine 
äußere Abmessung > 50 cm) und  
 
6.  Photovoltaikmodule. 
 
In der Gruppe 4 sind Nachtspeicherheizgeräte, die Asbest oder sechswertiges Chrom 
enthalten, und in den Gruppen 2, 4 und 5 sind batteriebetriebene Altgeräte getrennt von den 
anderen Altgeräten in einem eigenen Behältnis zu sammeln. 
 
Die Annahme verunreinigter oder beschädigter Altgeräte, die eine Gefahr für die Gesundheit 
oder die Sicherheit von Menschen darstellen oder eine spätere Wiederverwendung, 
Demontage oder Verwertung behindern, kann im Einzelfall ausgeschlossen werden. Die 
Anlieferung von mehr als 20 Großgeräten oder von anderen Geräten in großen Mengen ist 
vorher telefonisch bei den Sammel- und Übergabestellen anzumelden. […] Kleinmengen der 
vorgenannten Abfälle aus privaten Haushaltungen können auch am Kleinanlieferplatz 
Rothenbach (Abs. 1 Nr. 2) mit Ausnahme der Geräte der Gerätegruppen 1, 4 und 6 
abgegeben werden; die Geräte sind in die vorgesehenen Behälter einzusortieren.“ 
 
(3) § 9 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Für die Anlieferung asbesthaltiger Baustoffe (Abfallschlüssel 17 06 05*), von Altholz mit 
gefährlichen Inhaltsstoffen (Abfallschlüssel 17 02 04*) und von anderem Dämmmaterial, das 
aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält (Abfallschlüssel 17 06 03*) – 
jeweils aus privaten Haushaltungen und nur auf dem Kleinanlieferplatz Gangelt-Hahnbusch –
gelten die besonderen Anforderungen der Anlage 2 a.“ 
 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 


